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Briefe an die SÄZ

ohne eine ärztliche Kontrolle wieder nach
Hause lassen.
Beispiel 3:
Ein Patient erscheint in der Sprechstunde
wegen Bauchbeschwerden. Nach einem Ge
spräch und der Untersuchung entscheiden wir
uns für eine Laboruntersuchung. Da die Be
stimmung des Blutzuckerwertes nüchtern er
folgen muss, werden die Blutentnahme und
die Laborbestimmungen am nächsten Morgen
in unserem Praxislabor gemacht. Nach zwei
Tagen wird eine Nachkontrolle zur Labor
besprechung und Kontrolle des Bauches ab
gemacht.
Was haben diese drei Beispiele gemeinsam?
Ich darf für sämtliche obigen Laboranalysen
zulasten des Krankenversicherers NULL Fran-
ken verrechnen! Im neusten Bulletin des BAG
8/10 wird uns das nochmals genauso erklärt!
Ich wage zu behaupten, dass diese oben be
schriebene Medizin unser Alltag in der Haus
arztpraxis ist und sicherlich eine kostengüns
tige und effiziente Medizin ist, welche den Pa
tienten im Zentrum hat.
Apropos Kosten: Könnte ich das Labor im Bei
spiel 1 doch verrechnen, würde diese Quick
bestimmung Fr. 12.– kosten. Mache ich beim
Hausbesuch eine Blutentnahme und wird

Offener Brief an
Herrn Bundesrat Burkhalter
Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter
Darf ich Ihnen kurz drei Beispiele aus meinem
Alltag als Hausarzt in ländlicher Umgebung
schildern?
Beispiel 1:
Ich packe mein Laborgerät zur Quickbestim
mung ein und mache einen Hausbesuch bei
einem Rollstuhlpatienten, welcher Medika
mente zur Blutverdünnung einnimmt. Bei
diesem Hausbesuch bestimme ich dann den
Quickwert und kann dem Patienten unmittel
bar die weitere Therapie aufschreiben.
Beispiel 2:
Gegen Abend ruft eine Patientin in unserer
Praxis an und klagt über leichte Beschwerden
beim Wasserlösen. Ich schlage vor, dass sie
doch am nächsten Morgen kurz den Urin in
der Praxis kontrollieren lässt. Da der Urinbe
fund aber am folgenden Tag normal ausfällt,
und sich die Beschwerden gebessert haben,
kann meine Praxisassistentin die Patientin

das Blut in einem externen Labor analysiert:
Fr. 30.–.
Die Laboranalysen in unserem Praxislabor im
Beispiel 3 (Blutbild, CRP, gammaGT, Amylase,
Glucose) kämen auf Fr. 33.60 zu stehen. Schi
cke ich das Blut aber in ein externes Labor, wie
es vom BAG vorgesehen ist, betragen die Kos
ten Fr. 52.60!
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie überhaupt sol
che Details erfahren von Ihren Beratern. Ich
begreife absolut, dass Sie selbst niemals alle
Vorschriften und ihre Auswirkungen bis ins
Detail kennen können. Umso wichtiger ist es
für Sie sicherlich, ab und zu Rückmeldungen
zu erhalten aus der Basis, welche mit diesen
Vorschriften arbeiten muss.
Als Hausarzt und Grundversorger habe ich nun
definitiv genug von zusätzlichen Steinen, die
uns immer wieder trotz anderslautender Be
teuerungen in den Weg gelegt werden. Ich
glaube, dass ich ein Recht habe, auch in diesen
obigen Beispielen meine Laborunkosten zu
lasten des Krankenversicherers in Rechnung
zu stellen. Oder sind Sie anderer Ansicht?
Ich warte gespannt auf Ihre Antwort.

Dr. med. Thomas Kissling, Mühleberg

Mitteilungen
Swissmedic

Abschluss der Überwachung pandemischer
Impfstoffe mit dem Online-System Paniflow

Mitteilung an die Fachpersonen
Mit dem Abklingen der H1N1Grippewelle und
den damit verbundenen Impfungen kann nun
auch die im November 2009 begonnene in
tensive Überwachung der vermuteten uner
wünschten Wirkungen dieser Impfstoffe ab
geschlossen werden.
Um die Erfassung von erst spät auftretenden
unerwünschten Wirkungen zu ermöglichen,
wird Paniflow noch bis 31. März 2010 in Be
trieb bleiben. Nach diesem Datum können die
Fachpersonen Zusatzinformationen zu bereits
eingegebenen Meldungen unter Angabe der
Fallnummer an vigilance@swissmedic.ch sen
den. Neu nach dem 31. März 2010 aufgetre
tene unerwünschte Wirkungen, die noch nicht
in Paniflow eingegeben wurden, sind mit dem

SAMW

KZS-Fonds für medizinische Ethik und
innovative Projekte: Ausschreibung 2010

Die Schweizerische Akademie der Medizini
schen Wissenschaften (SAMW) stellt aus dem
KätheZinggSchwichtenbergFonds Mittel zur
Verfügung für die Förderung von Forschungs
projekten auf dem Gebiet der medizinischen
Ethik sowie für neuartige wissenschaftliche
Projekte, für die noch keine etablierten Förder
quellen bestehen. Für das Jahr 2010 werden
aus diesem Fonds Fr. 250000.– ausgeschüttet.
Pro Gesuch werden maximal Fr. 60000.– zuge
sprochen. Bewerbungen für diese Forschungs
beiträge können in deutscher, französischer
oder englischer Sprache eingereicht werden.
Eingabefrist ist der 31. März 2010.
Weitere Informationen zum KZSFonds und
Gesuchsformulare sind abrufbar unter: www.
samw.ch/de/Forschung/KZSFonds.html

gelben Formular den regionalen Pharmacovi
gilanceZentren zu melden.
Im Rahmen des Überwachungsprogrammes
wurden über 500 Meldungen in Paniflow ein
gegeben. Swissmedic möchte sich bei allen
Fachpersonen, die mit ihren Eingaben die
Überwachung der pandemischen Impfstoffe
unterstützt haben, herzlich bedanken. Es ist
uns bewusst, dass dies eine zusätzliche Auf
gabe in einer Zeit mit sehr hoher Arbeitsbe
lastung darstellte. Es konnten dadurch zeit
nah wichtige Daten zur Sicherheit erhoben
und ausgewertet werden. Auf dem Pandemie
portal von Swissmedic stehen alle bisher ver
fassten Zwischenberichte zur Vigilance zur
Verfügung. Ein Abschlussbericht wird nach
dem 31. März 2010 erarbeitet und publiziert.


